
Erziehungskonzept 
 

Maßnahmen bei Unterrichtsstörungen eines einzelnen Schülers oder Schülerin 
 

Stufenweises Vorgehen bei Unterrichtsstörungen und Fehlverhalten 
Bei schwerwiegenden Fehlverhalten kann ein Überspringen der Stufen ohne vorherige Stufe erfolgen! 
 

 

0. Stufe: 

Kein Fehlverhalten liegt vor

1. Stufe:

• bei mehrmaligen 
Fehlverhalten (z.B. 
Unterrichtsstörungen, 
Arbeitsverweigerung, 
Respektlosigkeit etc.) nach 
vorheriger Ermahnung 

• Schüler:in wird in den 
Trainingsraum geschickt 
(Notiz im Klassenbuch und 
SB)

• Nach der Stunde nimmt 
der/die Schüler:in wieder 
am Unterricht teil, bleibt 
aber auf Stufe 1.

• Bei Weigerung, den Raum 
zu verlassen, erfolgt sofort 
Stufe 2 

2. Stufe:

• Schüler/-in war an diesem 
Tag schon auf Stufe 1, so 
erfolgt nach erneutem 
Fehlverhalten Stufe 2

• Abholung durch 
Erziehungsberechtigte und 
ggf. erzieherische 
Maßnahme in Absprache 
mit der Schulleitung

• Kann der Schüler/die 
Schülerin nicht abgeholt 
werden => andere 
Lerngruppe und Ausschluss 
am nächsten Tag

• Am nächsten Unterrichtstag 
beginnt der Schüler / die 
Schüler/-in wieder auf Stufe 
0

3. Stufe:

• nach dem zweiten Mal auf 
Stufe 2 in einem Zeitraum 
von drei Monaten erfolgt 
eine Erziehungsmaßnahme 
und /oder 
Ordnungsmaßnahme über 
die Schulleitung

• es wird ein 
Gesprächstermin mit Eltern 
und Schüler*in festgesetzt


